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 Beratungsfolge:    Datum:  

 Fachausschuss Haushalts- und Finanzausschuss 
 

04. 06. 2003 
 Fachausschuss Kultur, Bildung und Sport 
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Bürgerstiftung der Sparkasse Uckermark 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag nimmt die anliegende „Satzung Bürgerstiftung der Sparkasse Uckermark“ zur 
Kenntnis 

zuständiges Amt:       

Kämmerei  -  Mike Förster  Klemens Schmitz 
  Amtsleiter  Dezernent  Landrat 

       
abgestimmt mit: 
Amt  Name   Unterschrift   
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Begründung: 
 
Die Sparkasse Uckermark hat in den zurückliegenden Jahren in nicht unbeträchtli-
chem Umfang Vereine des Landkreises auf den Gebieten des Sports, der Kultur, der 
Denkmal- und Heimatpflege finanziell unterstützt. Angesichts immer knapper werden-
der finanzieller Mittel der Kommunen für diese freiwilligen Aufgaben hat diese Form 
der Unterstützung eine gewisse Bedeutung erlangt. Um die Unterstützung auch zu-
künftig für die Region abzusichern wurde mit der Stiftung eine verlässliche Basis für 
die Förderung dieser Bereiche geschaffen.  
 
Zweck der Stiftung ist zunächst die Förderung von Kunst und Kultur, der Denkmalpfle-
ge und des Sports in den Gemeinden des jetzigen Geschäftsbereiches der Sparkasse 
Uckermark. 
 
Zur Erreichung des Stiftungszwecks werden bis 2012 jährlich mindestens 100.000,- € 
seitens der Sparkasse Uckermark zur Verfügung gestellt. Das Stiftungsvermögen 
kann aber auch durch Zustiftungen Dritter erhöht werden. Das Stiftungsvermögen ist 
in seinem Bestand ungeschmälert zu erhalten. Nur die Erträge werden zur Erreichung 
des Stiftungszwecks eingesetzt. 
 
Wenn das Stiftungsvermögen eine Höhe von 2,5 Mio. € erreicht hat, kann der Stif-
tungszweck um Bildung und Erziehung, ab 5,0 Mio. € um den Zweck Völkerverständi-
gung und Heimatpflege erweitert werden. 
 
Organe der Stiftung sind der aus 5 Personen bestehende Vorstand und der ebenfalls 
aus 5 Personen bestehende Beirat. 
 
 
 
Anlagen 
 
1. Stiftungsgeschäft zur Errichtung der Stiftung 
2. Satzung der Stiftung 
 
 
























